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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1976 Nr. 75 ausgegeben am 28. Dezember 1976 

 

Gesetz 
vom 10. November 1976 

über die Abänderung von Bestimmungen des 
2. und 3. Teils des Allgemeinen bürgerlichen 

Gesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

Art. 1 

Der 2. und 3. Teil des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches vom 1. 
Juni 1811, im Fürstentum Liechtenstein eingeführt aufgrund Fürstlicher 
Verordnung vom 18. Februar 1812, werden wie folgt geändert: 

§ 540 

Wer gegen den Erblasser ein Verbrechen begangen hat, ist so lange 
des Erbrechtes unwürdig, als sich nicht aus den Umständen entnehmen 
lässt, dass ihm der Erblasser vergeben habe. 

§ 541 

Bei gesetzlicher Erbfolge sind die Nachkommen desjenigen, welcher 
sich des Erbrechtes unwürdig gemacht hat, an dessen Stelle zur Erbfolge 
berufen, wenngleich er den Erblasser überlebt hat. 



210.0 (Original) 
 

2 

§ 551 

Wer über sein Erbrecht gültig verfügen kann, ist auch befugt, durch 
Vertrag mit dem Erblasser im voraus darauf Verzicht zu tun. Der Vertrag 
bedarf zu seiner Gültigkeit der Beurkundung durch gerichtliches Proto-
koll. Eine solche Verzichtsleistung wirkt, wenn nichts anderes vereinbart 
ist, auch auf die Nachkommen. 

§ 579 

Einen letzten Willen, welchen der Erblasser von einer anderen Person 
niederschreiben liess, muss er eigenhändig unterfertigen. Er muss ferner 
vor drei fähigen Zeugen, wovon wenigstens zwei zugleich gegenwärtig 
sein müssen, ausdrücklich erklären, dass der Aufsatz seinen letzten Wil-
len enthalte. Endlich müssen sich auch die Zeugen, entweder inwendig 
oder von aussen, immer aber auf der Urkunde selbst und nicht etwa auf 
einem Umschlag, mit einem auf ihre Eigenschaft als Zeugen hinweisen-
den Zusatz unterschreiben. Den Inhalt des Testaments hat der Zeuge zu 
wissen nicht nötig. 

§ 581 

Wenn der Erblasser nicht lesen kann, so muss er den Aufsatz von ei-
nem Zeugen in Gegenwart der anderen zwei Zeugen, die den Inhalt ein-
gesehen haben, sich vorlesen lassen, und bekräftigen, dass derselbe sei-
nem Willen gemäss sei. Der Schreiber des letzten Willens kann in allen 
Fällen zugleich Zeuge sein, ist aber, wenn der Erblasser nicht lesen kann, 
von der Verlesung des Aufsatzes ausgeschlossen. 

§ 586 

Eine mündliche letzte Anordnung muss auf Verlangen eines jeden, 
dem daran gelegen ist, durch die übereinstimmende eidliche Aussage der 
drei Zeugen oder, wofern einer aus ihnen nicht eidlich vernommen wer-
den kann, wenigstens der zwei übrigen bestätigt werden, widrigens diese 
Erklärung des letzten Willens unwirksam ist (§ 601). 
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§ 591 

Personen unter 18 Jahren, Sinnlose, Blinde, Taube oder Stumme, 
dann diejenigen, welche die Sprache des Erblassers nicht verstehen, kön-
nen bei letzten Anordnungen nicht Zeugen sein. 

§ 593 

wird aufgehoben. 

§ 597 

Bei letzten Anordnungen, welche auf Schiffahrten und in Orten, wo 
die Pest oder ähnliche ansteckende Seuchen herrschen, errichtet werden, 
sind auch Personen, die das vierzehnte Jahr zurückgelegt haben, gültige 
Zeugen. 

§ 615 

1) Die gemeine Substitution erlischt, sobald der eingesetzte Erbe die 
Erbschaft angetreten hat; die fideikommissarische, wenn keiner von den 
berufenen Nacherben mehr übrig ist; oder, wenn der Fall, für den sie 
errichtet worden ist, aufhört. 

2) Sofern nicht ein anderer Wille des Erblassers anzunehmen ist, geht 
das Recht des fideikommissarischen Erben auch dann auf dessen Erben 
über (§ 537), wenn er den Eintritt des Substitutionsfalles nicht erlebt. 

§ 646 

Von den Substitutionen und Fideikommissen unterscheiden sich die 
Stiftungen. Die Vorschriften über die Stiftungen sind in dem das Perso-
nen- und Gesellschaftsrecht regelnden Gesetze enthalten. 

§ 716 

Der in einem Testament oder Kodizill angehängte Beisatz: dass jede 
spätere Anordnung überhaupt, oder, wenn sie nicht mit einem bestimm-
ten Merkmale bezeichnet ist, null und nichtig sein solle, ist als nicht bei-
gesetzt anzusehen. 
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§ 722 

Sind die gedachten Verletzungen der Urkunde nur zufällig geschehen; 
oder ist die Urkunde in Verlust geraten; so verliert der letzte Wille seine 
Wirkung nicht; wenn anders der Zufall und der Inhalt der Urkunde 
erwiesen wird. 

§ 731 

1) Zur ersten Linie gehören diejenigen, welche sich unter dem Erblas-
ser, als ihrem Stamme, vereinigen, nämlich: seine Kinder und ihre Nach-
kömmlinge. 

2) Zur zweiten Linie gehören des Erblassers Vater und Mutter samt 
denjenigen, die sich mit ihm unter Vater und Mutter vereinigen, nämlich: 
seine Geschwister und ihre Nachkömmlinge. 

3) Zur dritten Linie gehören die Grosseltern samt den Geschwistern 
der Eltern und ihren Nachkömmlingen. 

4) Von der vierten Linie sind nur des Erblassers erste Urgrosseltern 
zur Erbfolge berufen. 

§ 741 

4. Linie: Die Urgrosseltern. 

1) Nach gänzlicher Erlöschung der dritten Linie sind die Urgrossel-
tern des Erblassers zur gesetzlichen Erbfolge berufen. Auf die Grossel-
tern des Vaters des Erblassers entfällt die eine Hälfte der Erbschaft, auf 
die Grosseltern der Mutter die andere Hälfte. In jede Hälfte der Erb-
schaft teilen sich die beiden Grosselternpaare zu gleichen Teilen. Ist ein 
Teil eines Grosselternpaares nicht vorhanden, so fällt das auf diesen Teil 
entfallende Achtel der Erbschaft an den überlebenden Teil dieses Gross-
elternpaares. Fehlt ein Grosselternpaar, so ist zu seinem Viertel das ande-
re Grosselternpaar desselben Elternteiles des Erblassers berufen. 

2) Fehlen die Grosselternpaare des einen Elternteiles des Erblassers, 
so sind zu der auf sie entfallenden Nachlasshälfte die Grosselternpaare 
des anderen Elternteiles in demselben Ausmass wie zu der ihnen unmit-
telbar zufallenden Nachlasshälfte berufen. 

Die §§ 742 bis 749 werden aufgehoben. 
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§ 751 

Auf diese vier Linien der ehelichen Verwandtschaft wird das Recht 
der Erbfolge in Ansehung eines frei vererblichen Vermögens einge-
schränkt. 

§ 759 

Ein aus seinem alleinigen oder überwiegenden Verschulden getrenn-
ter Ehegatte hat kein gesetzliches Erbrecht und keinen Anspruch auf das 
gesetzliche Vorausvermächtnis. 

§ 760 

Wenn kein zur Erbfolge Berechtigter vorhanden ist oder wenn nie-
mand die Erbschaft erwirbt, fällt die Verlassenschaft als ein erbloses Gut 
dem Lande anheim. 

§ 768 

Ziff. 1 wird aufgehoben. 

§ 780 

Die Abstämmlinge eines enterbten Kindes sind bloss befugt, den 
Pflichtteil zu verlangen, dies aber auch, wenn der Enterbte den Erblasser 
überlebt hat. 

§ 784 

Um den Pflichtteil richtig ausmessen zu können, werden alle zur Ver-
lassenschaft gehörigen beweglichen und unbeweglichen Sachen, alle 
Rechte und Forderungen, welche der Erblasser auf seine Nachfolger frei 
zu vererben befugt war, selbst alles, was ein Erbe oder Legatar in die 
Masse schuldig ist, genau beschrieben und geschätzt. Den Noterben steht 
frei, der Schätzung beizuwohnen und ihre Erinnerungen dabei zu ma-
chen. Auf eine Feilbietung der Verlassenschaftsstücke zur Erhebung des 
wahren Wertes kann von ihnen nicht gedrungen werden. Schulden und 
andere Lasten, welche schon bei Lebzeiten des Erblassers auf dem Ver-
mögen hafteten, werden von der Masse abgerechnet. 
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§ 785 

1) Auf Verlangen eines pflichtteilsberechtigten Kindes sind bei der 
Berechnung des Nachlasses die Schenkungen in Anschlag zu bringen, die 
der Erblasser unter Lebenden gemacht hat. Der Gegenstand der Schen-
kung ist dem Nachlasse mit dem Werte hinzuzurechnen, der für die 
Anrechnung nach § 794 massgebend ist. 

2) Unberücksichtigt bleiben Schenkungen, die der Erblasser zu einer 
Zeit machte, da er keine pflichtteilsberechtigten Kinder hatte, ferner 
Schenkungen, die aus den Einkünften des Geschenkgebers ohne Schmä-
lerung des Grundstockes seines Vermögens gemacht wurden, sowie 
Schenkungen, durch die einer sittlichen Pflicht oder Rücksichten des 
Anstandes entsprochen wurde, oder Schenkungen zu gemeinnützigen 
Zwecken, endlich Schenkungen an nicht pflichtteilsberechtigte Personen, 
die mehr als zwei Jahre vor dem Tode des Erblassers gemacht wurden. 
Bei Schenkungen an den Ehegatten beginnt die Frist nicht vor Ungültig-
erklärung, Trennung oder Scheidung der Ehe. 

§ 787 

1) Alles, was die Noterben durch Legate oder andere Verfügungen 
des Erblassers wirklich aus der Verlassenschaft erhalten, wird bei Be-
stimmung ihres Pflichtteiles in Rechnung gebracht. 

2) Wenn bei Bestimmung des Pflichtteiles Schenkungen in Anschlag 
zu bringen sind, muss sich jeder Noterbe auf die dadurch bewirkte Er-
höhung seines Pflichtteiles die nach § 785 zum Nachlasse hinzuzurech-
nenden Geschenke anrechnen lassen, die er selbst vom Erblasser erhalten 
hat. 

§ 822 

1) Vor der Einantwortung können Gläubiger des Erben nur auf die 
einzelnen Bestandteile des Nachlasses Exekution führen, über welche 
dem Erben vom Nachlassgerichte die freie Verfügung überlassen worden 
ist. 

2) Zur Sicherung von Forderungen gegen einen Erben können bei 
Vorhandensein der im Art. 274 EO angegebenen Voraussetzungen zu-
gunsten der Gläubiger des Erben in Ansehung des ihm angefallenen 
Erbgutes vor der Einantwortung einstweilige Verfügung getroffen wer-
den. Je nach dem zu erreichenden Zwecke können mittels der einstweili-
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gen Verfügung die notwendigen Sicherungsmittel (Art. 274 und 277 EO) 
angeordnet werden. 

17. Hauptstück 

Von Verträgen und Rechtsgeschäften überhaupt 

§ 859 

Grund der persönlichen Sachenrechte 

Die persönlichen Sachenrechte, vermöge welcher eine Person einer 
anderen zu einer Leistung verbunden ist, gründen sich unmittelbar auf 
ein Gesetz; oder auf ein Rechtsgeschäft; oder auf eine erlittene Beschädi-
gung. 

§ 860 

Auslobung 

Die nicht an bestimmte Personen gerichtete Zusage einer Belohnung 
für eine Leistung oder einen Erfolg (Auslobung) wird durch die öffentli-
che Bekanntmachung verbindlich. Eine Auslobung, die eine Preisbewer-
bung zum Gegenstande hat, ist nur gültig, wenn in der Bekanntmachung 
eine Frist für die Bewerbung bestimmt ist. 

§ 860a 

Bis zur Vollendung der Leistung kann die Auslobung in derselben 
Form, in welcher sie bekannt gemacht war, oder einer gleich wirksamen 
Form, oder durch besondere Mitteilung widerrufen werden, wenn anders 
darauf in der Bekanntmachung nicht ausdrücklich oder durch Bestim-
mung einer Frist verzichtet ist. Der Widerruf ist aber unwirksam gegen-
über demjenigen, der die Leistung im Hinblick auf die Auslobung voll-
bracht hat, wenn er dartut, dass der Widerruf ihm zu dieser Zeit ohne 
sein Verschulden nicht bekannt geworden war. 

§ 860b 

Ist die Leistung von mehreren Personen vollbracht worden, so ge-
bührt, falls nicht aus der Auslobung ein anderer Wille hervorgeht, die 
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Belohnung demjenigen, der die Leistung zuerst vollbracht hat, und bei 
gleichzeitiger Vollendung allen zu gleichen Teilen. 

Vor § 861 ist als Überschrift zu setzen: 

Abschliessung des Vertrages. 

§ 862 

Das Versprechen (Antrag) muss innerhalb der vom Antragsteller be-
stimmten Frist angenommen werden. In Ermangelung einer solchen 
muss der einem Anwesenden oder mittels Fernsprechers von Person zu 
Person gemachte Antrag sogleich, der sonst einem Abwesenden gemach-
te Antrag längstens bis zu dem Zeitpunkte angenommen werden, in 
welchem der Antragsteller unter der Voraussetzung, dass sein Antrag 
rechtzeitig angekommen sei, bei rechtzeitiger und ordnungsmässiger 
Absendung der Antwort deren Eintreffen erwarten darf; widrigenfalls ist 
der Antrag erloschen. Vor Ablauf der Annahmefrist kann der Antrag 
nicht zurückgenommen werden. Er erlischt auch nicht, wenn ein Teil 
während der Annahmefrist stirbt oder handlungsunfähig wird, sofern 
nicht ein anderer Wille des Antragstellers aus den Umständen hervor-
geht. 

§ 862a 

Als rechtzeitig gilt die Annahme, wenn die Erklärung innerhalb der 
Annahmefrist dem Antragsteller zugekommen ist. Trotz ihrer Verspä-
tung kommt jedoch der Vertrag zustande, wenn der Antragsteller erken-
nen musste, dass die Annahmeerklärung rechtzeitig abgesendet wurde, 
und gleichwohl seinen Rücktritt dem anderen nicht unverzüglich anzeigt. 

§ 863 

1) Man kann seinen Willen nicht nur ausdrücklich durch Worte und 
allgemein angenommene Zeichen; sondern auch stillschweigend durch 
solche Handlungen erklären, welche mit Überlegung aller Umstände 
keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, übrig lassen. 

2) In bezug auf die Bedeutung und Wirkung von Handlungen und 
Unterlassungen ist auf die im redlichen Verkehr geltenden Gewohnhei-
ten und Gebräuche Rücksicht zu nehmen. 
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§ 864 

Ist eine ausdrückliche Erklärung der Annahme nach der Natur des 
Geschäftes oder der Verkehrssitte nicht zu erwarten, so kommt der Ver-
trag zustande, wenn dem Antrag innerhalb der hierfür bestimmten oder 
den Umständen angemessenen Frist tatsächlich entsprochen worden ist. 

§ 870 

1) Wer von dem anderen Teile durch List oder durch ungerechte und 
gegründete Furcht zu einem Vertrage veranlasst worden, ist ihn zu halten 
nicht verbunden. 

2) Ob die Furcht gegründet war, muss aus der Grösse und Wahr-
scheinlichkeit der Gefahr, und aus der Leibes- und Gemütsbeschaffen-
heit der bedrohten Person beurteilt werden. 

§ 871 

War ein Teil über den Inhalt der von ihm abgegebenen oder dem an-
deren zugegangenen Erklärung in einem Irrtum befangen, der die Haupt-
sache oder eine wesentliche Beschaffenheit derselben betrifft, worauf die 
Absicht vorzüglich gerichtet und erklärt wurde, so entsteht für ihn keine 
Verbindlichkeit, falls der Irrtum durch den anderen veranlasst war, oder 
diesem aus den Umständen offenbar auffallen musste oder noch rechtzei-
tig aufgeklärt wurde. 

§ 875 

Ist einer der Vertragschliessenden von einem Dritten durch List oder 
durch ungerechte und gegründete Furcht zu einem Vertrage bewogen; 
oder zu einer irrtümlichen Erklärung veranlasst worden; so ist der Ver-
trag gültig. Nur in dem Falle, dass der andere Teil an der Handlung des 
Dritten teilnahm oder von derselben offenbar wissen musste, kommen 
die §§ 870 bis 874 zur Anwendung. 

§ 876 

Die vorstehenden Bestimmungen (§§ 869 bis 875) finden entspre-
chende Anwendung auf sonstige Willenserklärungen, welche einer ande-
ren Person gegenüber abzugeben sind. 
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§ 878 

3. Möglichkeit und Erlaubtheit. 

Was geradezu unmöglich ist, kann nicht Gegenstand eines gültigen 
Vertrages werden. Ist Mögliches und Unmögliches zugleich bedungen, 
so bleibt der Vertrag in ersterem Teile gültig, wenn anderes aus dem 
Vertrage nicht hervorgeht, dass kein Punkt von dem anderen abgeson-
dert werden könne. Wer bei Abschliessung des Vertrages die Unmög-
lichkeit kannte oder kennen musste, hat dem anderen Teile, falls von 
diesem nicht dasselbe gilt, den Schaden zu ersetzen, den er durch das 
Vertrauen auf die Gültigkeit des Vertrages erlitten hat. 

§ 879 

1) Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten 
Sitten verstösst, ist nichtig. 

2) Insbesondere sind folgende Verträge nichtig: 
1. wenn etwas für die Unterhandlung eines Ehevertrages bedungen 

wird; 
2. wenn ein Rechtsfreund eine ihm anvertraute Streitsache ganz oder 

teilweise an sich löst oder sich einen bestimmten Teil des Betrages 
versprechen lässt, der der Partei zuerkannt wird; 

3. wenn eine Erbschaft oder ein Vermächtnis, die man von einer dritten 
Person erhofft, noch bei Lebzeiten derselben veräussert wird; 

4. wenn jemand den Leichtsinn, die Zwangslage, Verstandesschwäche, 
Unerfahrenheit oder Gemütsaufregung eines anderen dadurch aus-
beutet, dass er sich oder einem Dritten für eine Leistung eine Gegen-
leistung versprechen oder gewähren lässt, deren Vermögenswert zu 
dem Werte der Leistung in auffallendem Missverhältnisse steht. 

§ 880a 

Hat jemand einem anderen eine Leistung eines Dritten versprochen, 
so gilt dies als Zusage seiner Verwendung bei dem Dritten; ist er aber für 
den Erfolg eingestanden, so haftet er für volle Genugtuung, wenn die 
Leistung des Dritten ausbleibt. 
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§ 881 

Verträge zugunsten Dritter 

1) Hat sich jemand eine Leistung an einen Dritten versprechen lassen, 
so kann er fordern, dass an den Dritten geleistet werde. 

2) Ob und in welchem Zeitpunkt auch der Dritte unmittelbar das 
Recht erwirbt, vom Versprechenden Erfüllung zu fordern, ist aus der 
Vereinbarung und der Natur und dem Zwecke des Vertrages zu beurtei-
len. Im Zweifel erwirbt der Dritte dieses Recht, wenn die Leistung 
hauptsächlich ihm zum Vorteile gereichen soll. 

3) Das Recht auf die bei einer Gutsabtretung vom Übernehmer zu-
gunsten eines Dritten versprochenen Leistungen gilt mangels anderer 
Vereinbarung dem Dritten als mit der Übergabe des Guten erworben. 

§ 882 

1) Weist der Dritte das aus dem Vertrag erworbene Recht zurück, so 
gilt das Recht als nicht erworben. 

2) Einwendungen aus dem Vertrage stehen dem Versprechenden auch 
gegen den Dritten zu. 

§ 884 

Haben die Parteien für einen Vertrag die Anwendung einer bestimm-
ten Form vorbehalten, so wird vermutet, dass sie vor Erfüllung dieser 
Form nicht gebunden sein wollen. 

Die Überschrift vor § 885 (Punktation) hat zu entfallen. 

§ 885 

Ist zwar noch nicht die förmliche Urkunde, aber doch ein Aufsatz 
über die Hauptpunkte errichtet und von den Parteien unterfertigt wor-
den (Punktation), so gründet auch schon ein solcher Aufsatz diejenigen 
Rechte und Verbindlichkeiten, welche darin ausgedrückt sind. 
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§ 886 

Ein Vertrag, für den Gesetz oder Parteiwille Schriftlichkeit bestimmt, 
kommt durch die Unterschrift der Parteien oder, falls sie des Schreibens 
unkundig oder wegen Gebrechens unfähig sind, durch Beisetzung ihres 
gerichtlich beglaubigten Handzeichens oder Beisetzung des Handzei-
chens vor zwei Zeugen, deren einer den Namen der Partei unterfertigt, 
zustande. Der schriftliche Abschluss des Vertrages wird durch gerichtli-
che Beurkundung ersetzt. Eine Nachbildung der eigenhändigen Unter-
schrift auf mechanischem Wege ist nur da genügend, wo sie im Ge-
schäftsverkehr üblich ist. 

§ 902 

1) Eine durch Vertrag oder Gesetz bestimmte Frist ist vorbehaltlich 
anderer Festsetzung so zu berechnen, dass bei einer nach Tagen be-
stimmten Frist der Tag nicht mitgezählt wird, in welchen das Ereignis 
fällt, von dem der Fristenlauf beginnt. 

2) Das Ende einer nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmten 
Frist fällt auf denjenigen Tag der letzten Woche oder des letzten Monats, 
welcher nach seiner Benennung oder Zahl dem Tage des Ereignisses 
entspricht, mit dem der Lauf der Frist beginnt, wenn aber dieser Tag in 
dem letzten Monat fehlt, auf den letzten Tag dieses Monats. 

3) Unter einem halben Monate sind fünfzehn Tage zu verstehen, un-
ter der Mitte eines Monats der fünfzehnte dieses Monats. 

§ 903 

Ein Recht, dessen Erwerbung an einen bestimmten Tag gebunden ist, 
wird mit dem Anfang dieses Tages erworben. Die Rechtsfolgen der 
Nichterfüllung einer Verbindlichkeit oder eines Versäumnisses treten 
erst mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist ein. Fällt der für die Ab-
gabe einer Erklärung oder für eine Leistung bestimmte letzte Tag auf 
einen Sonntag oder anerkannten Feiertag, so tritt an dessen Stelle, vorbe-
haltlich gegenteiliger Vereinbarung, der nächstfolgende Werktag. 

§ 905 

1) Kann der Erfüllungsort weder aus der Verabredung noch aus der 
Natur oder dem Zwecke des Geschäftes bestimmt werden, so ist an dem 
Orte zu leisten, wo der Schuldner zur Zeit des Vertragsabschlusses sei-
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nen Wohnsitz hatte, oder, wenn die Verbindlichkeit im Betriebe des 
gewerblichen oder geschäftlichen Unternehmens des Schuldners ent-
stand, am Orte der Niederlassung. In Ansehung des Masses, des Gewich-
tes und der Geldsorten ist auf den Ort der Erfüllung zu sehen. 

2) Geldzahlungen hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und 
Kosten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz (Niederlassung) zu überma-
chen. Hat sich dieser nach der Entstehung der Forderung geändert, so 
trägt der Gläubiger die dadurch bewirkte Erhöhung der Gefahr und der 
Kosten. 

§ 914 

Bei Auslegung von Verträgen ist nicht an dem buchstäblichen Sinne 
des Ausdrucks zu haften, sondern die Absicht der Parteien zu erforschen 
und der Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des redlichen Ver-
kehrs entspricht. 

§ 916 

1) Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber mit dessen 
Einverständnis zum Schein abgegeben wird, ist nichtig. Soll dadurch ein 
anderes Geschäft verborgen werden, so ist dieses nach seiner wahren 
Beschaffenheit zu beurteilen. 

2) Einem Dritten, der im Vertrauen auf die Erklärung Rechte erwor-
ben hat, kann die Einrede des Scheingeschäftes nicht entgegengesetzt 
werden. 

§ 917 

Allgemeine Bestimmungen über entgeltliche Verträge und Geschäfte 

Bei einem entgeltlichen Vertrage werden entweder Sachen mit Sachen 
oder Handlungen, worunter auch die Unterlassungen gehören, mit 
Handlungen, oder endlich Sachen mit Handlungen und Handlungen mit 
Sachen vergolten. 

§ 928 

Fallen die Mängel einer Sache in die Augen oder sind die auf der Sa-
che haftenden Lasten aus den öffentlichen Büchern zu ersehen, so findet 
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ausser dem Falle arglistigen Verschweigens des Mangels oder einer aus-
drücklichen Zusage, dass die Sache von allen Fehlern und Lasten frei sei, 
keine Gewährleistung statt. Schulden und Rückstände, welche auf der 
Sache haften, müssen stets vertreten werden. 

§ 931 

Wenn der Übernehmer wegen eines von einem Dritten auf die Sache 
erhobenen Anspruches von der Gewährleistung Gebrauch machen will, 
so muss er seinem Vormann den Streit verkündigen. Unterlässt er dies, 
so verliert er zwar noch nicht das Recht der Schadloshaltung, aber sein 
Vormann kann ihm alle wider den Dritten unausgeführt gebliebenen 
Einwendungen entgegensetzen und sich dadurch von der Entschädigung 
in dem Masse befreien, als erkannt wird, dass diese Einwendungen, wenn 
von ihnen der gehörige Gebrauch gemacht worden wäre, eine andere 
Entscheidung gegen den Dritten veranlasst haben würden. 

§ 932 

1) Ist der die Gewährleistung begründende Mangel von der Art, dass 
er nicht mehr behoben werden kann, und dass er den ordentlichen 
Gebrauch der Sache verhindert, so kann der Übernehmer die gänzliche 
Aufhebung des Vertrages, wenn hingegen der Mangel den ordentlichen 
Gebrauch nicht verhindert oder wenn er behoben werden kann, entwe-
der eine angemessene Minderung des Entgelts oder die Verbesserung 
oder den Nachtrag des Fehlenden fordern. In allen Fällen haftet der Ü-
bergeber für den verschuldeten Schaden. 

2) Eine unerhebliche Minderung des Wertes kommt nicht in Betracht. 

§ 933 

1) Wer die Gewährleistung fordern will, muss sein Recht, wenn es 
unbewegliche Sachen betrifft, binnen drei Jahren, und wenn es bewegli-
che Sachen betrifft, binnen sechs Monaten gerichtlich geltend machen, 
sonst ist die Klage erloschen. Die Frist beginnt von dem Tage der Ablie-
ferung der Sache; für die Gewährleistung wegen eines von einem Dritten 
auf die Sache erhobenen Anspruches aber von dem Tage, an welchem 
dieser dem Erwerber bekannt wurde. 
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2) Die Geltendmachung durch Einrede bleibt dem Erwerber vorbe-
halten, wenn er innerhalb der Frist dem Übergeber den Mangel angezeigt 
hat. 

§ 951 

1) Wenn bei Bestimmung des Pflichtteils Schenkungen in Anschlag 
gebracht werden (§ 785), der Nachlass aber zu dessen Deckung nicht 
ausreicht, kann der verkürzte Noterbe vom Beschenkten die Herausgabe 
des Geschenkes zur Deckung des Fehlbetrages verlangen. Der Beschenk-
te kann die Herausgabe durch Zahlung des Fehlbetrages abwenden. 

2) Ist der Beschenkte selbst pflichtteilsberechtigt, so haftet er dem an-
deren nur so weit, als er infolge der Schenkung mehr als den ihm bei 
Einrechnung der Schenkungen gebührenden Pflichtteil erhalten würde. 

3) Unter mehreren Beschenkten haftet der früher Beschenkte nur in 
dem Masse, als der später Beschenkte zur Herausgabe nicht verpflichtet 
oder nicht imstande ist. Gleichzeitig Beschenkte haften verhältnismässig. 

§ 966 

wird aufgehoben. 

§ 970 

Gastaufnahme 

1) Gastwirte, die Fremde beherbergen, haften als Verwahrer für die 
von den aufgenommenen Gästen eingebrachten Sachen, sofern sie nicht 
beweisen, dass der Schaden weder durch sie oder einen ihrer Leute ver-
schuldet noch durch fremde, in dem Hause aus- und eingehende Perso-
nen verursacht ist. Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden 
des Beschädigten mitgewirkt, so hat der Richter nach den Umständen zu 
entscheiden, ob und in welcher Höhe ein Ersatz gebührt. 

2) Als eingebracht gelten die Sachen, die dem Wirte oder einem seiner 
Leute übergeben oder an einen von diesen angewiesenen oder hierzu 
bestimmten Ort gebracht sind. Ebenso haften Unternehmer, die Stallun-
gen und Aufbewahrungsräume halten, für die bei ihnen eingestellten 
Tiere und Fahrzeuge und die auf diesen befindlichen Sachen. 

3) Den Wirten werden gleichgehalten die Besitzer von Badeanstalten 
in Rücksicht auf die üblicherweise eingebrachten Sachen der Badegäste. 
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4) Die Haftung gemäss Abs. 1 und 3 wird auf den Höchstbetrag von 2 
000 Franken beschränkt, es sei denn, dass die Sachen dem Unternehmer 
besonders zur Aufbewahrung übergeben worden sind, oder dass sich die 
Haftung auf Fahrnisse, Tiere oder auf diesen befindliche Sachen bezieht, 
die bei Unternehmern eingestellt sind, welche Aufbewahrungsräume und 
Stallungen halten (Abs. 2). 

§ 970a 

Ablehnung der Haftung durch Anschlag ist ohne rechtliche Wirkung. 
Für Kostbarkeiten, Geld und Wertpapiere haftet der Gastwirt nur bis 
zum Betrage von 1000 Franken, es sei denn, dass er diese Sachen in 
Kenntnis ihrer Beschaffenheit zur Aufbewahrung übernommen hat, oder 
dass der Schaden von ihm selbst oder seinen Leuten verschuldet ist. 

§ 970b 

Der Ersatzanspruch aus der Gastaufnahme erlischt, wenn der Be-
schädigte nach erlangter Kenntnis von dem Schaden nicht ohne Verzug 
dem Wirte die Anzeige macht. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Sachen 
vom Wirte zur Aufbewahrung übernommen waren. 

§ 970c 

Den im § 970 bezeichneten Personen steht das Recht zu, zur Siche-
rung ihrer Forderungen aus der Beherbergung und Verpflegung sowie 
ihrer Auslagen für die Gäste die eingebrachten Sachen zurückzuhalten. 

§ 988 

Gesetzliche Münzveränderungen ohne Veränderung des inneren Ge-
haltes gehen auf Rechnung des Darleihers. Er empfängt die Zahlung in 
der bestimmten, gegebenen Münzsorte ohne Rücksicht, ob deren äusse-
rer Wert in der Zwischenzeit erhöht oder vermindert worden ist. Wird 
aber der innere Wert geändert, so ist die Zahlung im Verhältnis zu dem 
inneren Werte, den die gegebene Münzsorte zur Zeit des Darlehens hat-
te, zu leisten. 

Die §§ 993, 994, 995, 996, 997, 998 und 1000 werden aufgehoben. 
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§ 1070 

Der Vorbehalt des Wiederkaufes findet nur bei unbeweglichen Sa-
chen statt und gebührt dem Verkäufer nur für seine Lebenszeit. Er kann 
sein Recht weder auf die Erben noch auf einen anderen übertragen. Ist 
das Recht in die öffentlichen Bücher einverleibt, so kann die Sache auch 
einem Dritten abgefordert werden und dieser wird nach Beschaffenheit 
seines redlichen oder unredlichen Besitzes behandelt. 

§ 1080 

Der Kauf auf Probe ist unter der im Belieben des Käufers stehenden 
Bedingung geschlossen, dass er die Ware genehmige. Die Bedingung ist 
im Zweifel eine aufschiebende; der Käufer ist vor der Genehmigung an 
den Kauf nicht gebunden, der Verkäufer hört auf, gebunden zu sein, 
wenn der Käufer bis zum Ablaufe der Probezeit nicht genehmigt. 

§ 1081 

Ist die Sache zum Zwecke der Besichtigung oder Probe bereits über-
geben, so gilt Stillschweigen des Käufers bis nach Ablauf der Probezeit 
als Genehmigung. 

§ 1096 

1) Vermieter und Verpächter sind verpflichtet, das Bestandstück auf 
eigene Kosten in brauchbarem Stande zu übergeben und zu erhalten und 
die Bestandinhaber in dem bedungenen Gebrauche oder Genusse nicht 
zu stören. Ist das Bestandstück bei der Übergabe derart mangelhaft oder 
wird es während der Bestandzeit ohne Schuld des Bestandnehmers derart 
mangelhaft, dass es zu dem bedungenen Gebrauche nicht taugt, so ist der 
Bestandnehmer für die Dauer und in dem Masse der Unbrauchbarkeit 
von der Entrichtung des Zinses befreit. Auf diese Befreiung kann bei der 
Miete unbeweglicher Sachen im voraus nicht verzichtet werden. 

2) Der Pächter hat die gewöhnlichen Ausbesserungen der Wirt-
schaftsgebäude nur insoweit selbst zu tragen, als sie mit den Materialien 
des Gutes und den Diensten, die er nach der Beschaffenheit des Gutes zu 
fordern berechtigt ist, bestritten werden können. 
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§ 1097 

Werden Ausbesserungen nötig, welche dem Bestandgeber obliegen, 
so ist der Bestandnehmer bei sonstigem Schadenersatz verpflichtet, dem 
Bestandgeber ohne Verzug Anzeige zu machen. Der Bestandnehmer 
wird als ein Geschäftsführer ohne Auftrag betrachtet, wenn er auf das 
Bestandstück einen dem Bestandgeber obliegenden Aufwand (§ 1036) 
oder einen nützlichen Aufwand (§ 1037) gemacht hat; er muss aber den 
Ersatz längstens binnen sechs Monaten nach Zurückstellung des Be-
standstückes gerichtlich fordern, sonst ist die Klage erloschen. 

§ 1098 

Mieter und Pächter sind berechtigt, die Miet- und Pachtstücke dem 
Vertrage gemäss durch die bestimmte Zeit zu gebrauchen und zu benüt-
zen, oder auch in Afterbestand zu geben, wenn es ohne Nachteil des 
Eigentümers geschehen kann und im Vertrage nicht ausdrücklich unter-
sagt worden ist. 

§ 1100 

Ist nichts anderes vereinbart oder ortsüblich, so ist der Zins, wenn ei-
ne Sache auf ein oder mehrere Jahre in Bestand genommen wird, halb-
jährlich, bei einer kürzeren Bestandzeit hingegen nach Verlauf derselben 
zu entrichten. 

§ 1101 

1) Zur Sicherstellung des Bestandzinses hat der Vermieter einer un-
beweglichen Sache das Retentionsrecht an den eingebrachten, dem Mie-
ter oder seinen mit ihm in gemeinschaftlichem Haushalte lebenden Fami-
lienmitgliedern gehörigen Einrichtungsstücken und Fahrnissen, soweit 
sie nicht der Pfändung entzogen sind. Das Retentionsrecht erlischt, wenn 
die Gegenstände vor ihrer Retentionsbeschreibung entfernt werden, es 
sei denn, dass dies infolge einer gerichtlichen Verfügung geschieht und 
der Vermieter binnen drei Tagen nach dem Vollzuge sein Recht bei Ge-
richt anmeldet. 

2) Zieht der Mieter aus oder werden Sachen verschleppt, ohne dass 
der Zins entrichtet oder sichergestellt ist, so kann der Vermieter die Sa-
chen auf eigene Gefahr zurückbehalten, doch muss er binnen drei Tagen 
um die Retentionsbeschreibung ansuchen oder die Sachen herausgeben. 
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3) Dem Verpächter eines Grundstückes steht in gleichem Umfange 
und mit gleicher Wirkung das Retentionsrecht an dem auf dem Pachtgute 
vorhandenen Vieh und den Wirtschaftsgerätschaften und den darauf 
noch befindlichen Früchten zu. 

§ 1102 

Der Bestandgeber kann sich zwar die Vorausbezahlung des Bestand-
zinses bedingen. Hat aber der Bestandnehmer mehr als eine Fristzahlung 
voraus geleistet, so kann er dieselbe einem später eingetragenen Gläubi-
ger oder neuen Eigentümer nur dann entgegensetzen, wenn sie in dem 
öffentlichen Buch ersichtlich gemacht ist. 

§ 1104 

Wenn die in Bestand genommene Sache wegen ausserordentlicher 
Zufälle, als Feuer, Krieg oder Seuche, grosser Überschwemmungen, 
Wetterschläge, oder wegen gänzlichen Misswachses gar nicht gebraucht 
oder benützt werden kann; so ist der Bestandgeber zur Wiederherstel-
lung nicht verpflichtet, doch ist auch kein Miet- oder Pachtzins zu ent-
richten. 

§ 1105 

Behält der Mieter trotz eines solchen Zufalls einen beschränkten 
Gebrauch des Mietstückes, so wird ihm auch ein verhältnismässiger Teil 
des Mietzinses erlassen. Dem Pächter gebührt ein Erlass an dem Pacht-
zinse, wenn durch ausserordentliche Zufälle die Nutzungen des nur auf 
ein Jahr gepachteten Gutes um mehr als die Hälfte des gewöhnlichen 
Ertrages gefallen sind. Der Verpächter ist so viel zu erlassen schuldig, als 
durch diesen Abfall an dem Pachtzinse mangelt. 

§ 1107 

Wird der Gebrauch oder Genuss des Bestandstückes nicht wegen 
dessen Beschädigung oder sonst entstandener Unbrauchbarkeit, sondern 
aus einem dem Bestandnehmer zugestossenen Hindernisse oder Un-
glücksfalle vereitelt, oder waren zur Zeit der Beschädigung die Früchte 
von dem Grunde schon abgesondert, so fällt die widrige Ereignung dem 
Bestandnehmer allein zur Last. Er muss den Zins doch entrichten. Der 
Bestandgeber muss sich aber den ersparten Aufwand und die Vorteile, 
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die er durch anderweitige Verwertung des Bestandstückes erlangt, an-
rechnen. 

§ 1109 

Nach geendigtem Bestandvertrage muss der Bestandnehmer die Sache 
dem etwa errichteten Inventarium gemäss oder doch in dem Zustand, in 
welchem er sie übernommen hat, gepachtete Grundstücke aber mit 
Rücksicht auf die Jahreszeit, in welcher der Pacht geendigt worden ist, in 
gewöhnlicher wirtschaftlicher Kultur zurückstellen. Weder ein Zurück-
behaltungsrecht oder die Einwendung der Kompensation noch selbst des 
früheren Eigentumsrechtes kann ihn vor der Zurückstellung schützen. 

§ 1116f 

Durch den Tod eines der vertragschliessenden Teile wird der Be-
standvertrag nicht aufgehoben. Wohnungsmieten können jedoch, wenn 
der Mieter stirbt, ohne Rücksicht auf die vereinbarte Dauer sowohl von 
den Erben des Mieters wie von dem Vermieter unter Einhaltung der 
gesetzlichen Kündigungsfrist gelöst werden. 

§ 1117 

Der Bestandnehmer ist berechtigt, auch vor Verlauf der bedungenen 
Zeit von dem Vertrag ohne Kündigung abzustehen, wenn das Bestand-
stück in einem Zustand übergeben oder ohne seine Schuld in einen Zu-
stand geraten ist, der es zu dem bedungenen Gebrauch untauglich macht, 
oder wenn ein beträchtlicher Teil durch Zufall auf eine längere Zeit ent-
zogen oder unbrauchbar wird. Aus dem Grunde der Gesundheitsschäd-
lichkeit gemieteter Wohnräume steht dieses Recht dem Mieter auch dann 
zu, wenn er im Vertrage darauf verzichtet oder die Beschaffenheit der 
Räume beim Vertragsabschluss gekannt hat. 

§ 1121 

Bei einer zwangsweisen gerichtlichen Veräusserung ist das Bestand-
recht, wenn es in die öffentlichen Bücher eingetragen ist, gleich einer 
Dienstbarkeit zu behandeln. Hat der Ersteher das Bestandrecht nicht zu 
übernehmen, so muss ihm der Bestandnehmer nach gehöriger Aufkündi-
gung weichen. 
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Die §§ 1255 bis und mit 1258 werden einschliesslich der ihnen voran-
gesetzten Überschrift (Fruchtniessung auf den Todesfall - Advitalitäts-
recht) aufgehoben. 

§ 1263 

2. einer einverständlichen Trennung 

Sind sich die Ehegatten über die Trennung der Ehe und deren Folgen 
einig und hat das Gericht die Trennung bewilligt, so hängt es auch von 
ihrem Einverständnisse ab, welches zugleich zu treffen ist (Art. 50 bis 53 
des Ehegesetzes), ob sie ihre Ehepakte fortdauern lassen, oder auf welche 
Art sie dieselben abändern wollen. 

§ 1264 

oder 3. einer Trennung ohne Einverständnis 

Ist aber auf die Trennung durch richterliches Urteil erkannt worden, 
und trägt kein, oder jeder Teil Schuld an der Trennung, so kann ein oder 
der andere Ehegatte verlangen, dass die Ehepakte für aufgehoben erklärt 
werden; worüber von dem Gerichte stets ein Vergleich zu versuchen ist. 
Ist ein Teil schuldlos oder minder schuldig (Art. 70 des Ehegesetzes), so 
steht demselben frei, die Fortsetzung oder Aufhebung der Ehepakte, 
oder nach Umständen, den angemessenen Unterhalt zu verlangen. 

§ 1265 

4. Ungültigerklärung 

1) Wird eine Ehe für ungültig erklärt; so zerfallen auch die Ehepakte, 
das Vermögen kommt, insofern es vorhanden ist, in den vorigen Stand 
zurück. 

2) War einem Teile das Vorliegen eines Ehehindernisses vorher be-
kannt und hat er es vorsätzlich verschwiegen, so hat dieser schuldtragen-
de Teil dem schuldlosen (oder minderschuldigen) Teile Entschädigung 
zu leisten. 
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§ 1266 

5. Scheidung der Ehe 

Wird auf Scheidung der Ehe durch Urteil erkannt, so gebührt dem 
schuldlosen oder minder schuldigen Ehegatten (Art. 70 des Ehegesetzes) 
nicht nur volle Genugtuung, sondern von dem Zeitpunkt der erkannten 
Scheidung alles dasjenige, was ihm in den Ehepakten auf den Fall des 
Überlebens bedungen worden ist. Das Vermögen, worüber eine Güter-
gemeinschaft bestanden hat, wird wie bei dem Tode geteilt, und das 
Recht aus einem Erbvertrage bleibt dem Schuldlosen oder minder Schul-
digen auf den Todesfall vorbehalten. Die gesetzliche Erbfolge (§§ 757 bis 
759) kann ein geschiedener, obgleich schuldloser Ehegatte nicht anspre-
chen. 

§ 1278 

1) Der Käufer einer von dem Verkäufer angetretenen, oder ihm we-
nigstens angefallenen Erbschaft tritt nicht allein in die Rechte; sondern 
auch in die Verbindlichkeiten des Verkäufers als Erben ein, insoweit 
diese nicht bloss persönlich sind. Wenn also bei dem Kaufe kein Inventa-
rium zugrunde gelegt wird, ist auch der Erbschaftskauf ein gewagtes 
Geschäft. 

2) Der Erbschaftskauf bedarf zu seiner Gültigkeit der Beurkundung 
durch gerichtliches Protokoll. 

§ 1295 

1) Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädiger den Ersatz des 
Schadens, welchen dieser ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; 
der Schaden mag durch Übertretung einer Vertragspflicht, oder ohne 
Beziehung auf einen Vertrag verursacht worden sein. 

2) Auch wer in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise ab-
sichtlich Schaden zufügt, ist dafür verantwortlich, jedoch falls dies in 
Ausübung eines Rechtes geschah, nur dann, wenn die Ausübung des 
Rechtes offenbar den Zweck hatte, den anderen zu schädigen. 

3) Ist eine auf Unterlassung gerichtete Vertragspflicht des Schuldners 
verletzt und setzt der Schuldner ungeachtet einer Abmachung das ver-
tragswidrige Verhalten fort, so kann der Gläubiger auf Beseitigung des 
rechtswidrigen Verhaltens (Ablassung) und Unterlassung zukünftigen 
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rechtswidrigen Verhaltens und bei Verschulden auf Schadenersatz kla-
gen. 

§ 1305 

Wer von seinem Recht innerhalb der rechtlichen Schranken (§ 1295 
Abs. 2) Gebrauch macht, hat den für einen anderen daraus entspringen-
den Nachteil nicht zu verantworten. 

§ 1306a 

Wenn jemand im Notstand einen Schaden verursacht, um eine unmit-
telbar drohende Gefahr von sich oder anderen abzuwenden, hat der 
Richter unter Erwägung, ob der Beschädigte die Abwehr aus Rücksicht 
auf die dem anderen drohende Gefahr unterlassen hat, sowie des Ver-
hältnisses der Grösse der Beschädigung zu dieser Gefahr oder endlich 
des Vermögens des Beschädigers und des Beschädigten zu erkennen, ob 
und in welchem Umfange der Schaden zu ersetzen ist. 

§ 1307 

Wenn sich jemand aus eigenem Verschulden in einen Zustand der 
Sinnesverwirrung oder in einen Notstand versetzt hat; so ist auch der in 
demselben verursachte Schade seinem Verschulden zuzuschreiben. Eben 
dieses gilt auch von einem Dritten, der durch sein Verschulden diese 
Lage bei dem Beschädiger veranlasst hat. 

§ 1308 

Wenn Wahn- oder Blödsinnige oder Unmündige jemanden beschädi-
gen, der durch irgendein Verschulden hierzu selbst Veranlassung gege-
ben hat, so kann er keinen Ersatz ansprechen. 

Die Überschrift vor § 1314 hat zu entfallen (Ausnahmen). 

§ 1314 

Wer eine Dienstperson ohne Zeugnis aufnimmt oder wissentlich eine 
durch ihre Leibes- oder Gemütsbeschaffenheit gefährliche Person im 
Dienste behält oder ihr Aufenthalt gibt, haftet dem Hausherrn und den 
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Hausgenossen für den Ersatz des durch die gefährliche Beschaffenheit 
dieser Personen verursachten Schadens. 

§ 1315 

Überhaupt haftet derjenige, welcher sich einer untüchtigen oder wis-
sentlich einer gefährlichen Person zur Besorgung seiner Angelegenheiten 
bedienet, für den Schaden, den sie in dieser Eigenschaft einem Dritten 
zufügt. 

§ 1316 

Gastwirte, die Fremde beherbergen, sowie die anderen in § 970 be-
zeichneten Personen, ferner Fuhrleute haften für den Schaden, welchen 
ihre eigenen oder die von ihnen zugewiesenen Dienstpersonen an den 
eingebrachten oder übernommenen Sachen einem Gast oder Reisenden 
in ihrem Hause, ihrer Anstalt oder ihrem Fahrzeuge verursachen. 

§ 1319 

6. durch ein Bauwerk 

Wird durch Einsturz oder Ablösung von Teilen eines Gebäudes oder 
eines anderen auf einem Grundstück aufgeführten Werkes jemand ver-
letzt oder sonst ein Schaden verursacht, so ist der Besitzer des Gebäudes 
oder Werkes zum Ersatze verpflichtet, wenn die Ereignung die Folge der 
mangelhaften Beschaffenheit des Werkes ist und er nicht beweist, dass er 
alle zur Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt angewendet habe. 

§ 1320 

7. durch ein Tier 

Wird jemand durch ein Tier beschädigt, so ist derjenige dafür ver-
antwortlich, der es dazu angetrieben, gereizt oder zu verwahren vernach-
lässigt hat. Derjenige, der das Tier hält, ist verantwortlich, wenn er nicht 
beweist, dass er für die erforderliche Verwahrung oder Beaufsichtigung 
gesorgt hatte. 
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§ 1323 

1) Um den Ersatz eines verursachten Schadens zu leisten, muss alles 
in den vorigen Stand zurückversetzt, oder, wenn dieses nicht tunlich ist, 
der Schätzungswert vergütet werden. Betrifft der Ersatz nur den erlitte-
nen Schaden, so wird er eigentlich eine Schadloshaltung; wofern er sich 
aber auch auf den entgangenen Gewinn, und die Tilgung der verursach-
ten Beleidigung erstreckt, volle Genugtuung genannt. 

2) Vorbehalten bleibt die Bestimmung des § 35 der Schlussabteilung 
zum PGR. 

§ 1324 

1) In dem Falle eines aus böser Absicht, oder aus einer auffallenden 
Sorglosigkeit verursachten Schadens ist der Beschädigte volle Genug-
tuung; in den übrigen Fällen aber nur die eigentliche Schadloshaltung zu 
fordern berechtigt. Hiernach ist in den Fällen, wo im Gesetze der allge-
meine Ausdruck: Ersatz, vorkommt, zu beurteilen, welche Art des Er-
satzes zu leisten sei. 

2) Wo es die Schwere der Verletzung und des Verschuldens erfordert 
oder der Schade durch eine unerlaubte Handlung verursacht worden ist, 
kann auf Leistung einer angemessenen Geldsumme als Genugtuung ge-
klagt werden. 

3) Neben oder anstelle der Leistung einer Geldsumme kann der Rich-
ter auch auf eine angemessene Art der Genugtuung erkennen. 

§ 1327 

Erfolgt aus einer körperlichen Verletzung der Tod, so müssen nicht 
nur alle Kosten, sondern es muss auch jedem, der durch die Tötung sei-
nen Versorger verloren hat, alles das, was ihm dadurch entgangen sein 
würde, ersetzt werden. 

§ 1328 

Wer eine Frauensperson durch eine strafbare Handlung oder sonst 
durch Hinterlist, Drohungen oder Missbrauch eines Abhängigkeitsver-
hältnisses zur Gestattung der ausserehelichen Beiwohnung bestimmt, hat 
ihr den erlittenen Schaden und entgangenen Gewinn zu ersetzen. 
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§ 1329 

Wer jemanden durch gewaltsame Entführung, durch Privatgefangen-
nehmung oder vorsätzlich durch einen widerrechtlichen Arrest seiner 
Freiheit beraubt, ist verpflichtet, dem Verletzten die vorige Freiheit zu 
verschaffen und volle Genugtuung zu leisten. Kann er ihm die Freiheit 
nicht mehr verschaffen, so muss er den Hinterbliebenen, wie bei der 
Tötung, Ersatz leisten. 

§ 1336 

Bedingung des Vergütungsbetrages (Konventionalstrafe) 

1) Die vertragschliessenden Teile können eine besondere Überein-
kunft treffen, dass auf den Fall des entweder gar nicht oder nicht auf 
gehörige Art oder zu spät erfüllten Versprechens anstatt des zu vergü-
tenden Nachteiles ein bestimmter Geld- oder anderer Betrag entrichtet 
werden solle (§ 912). Der Schuldner erlangt mangels besonderer Verein-
barung nicht das Recht, sich durch Bezahlung des Vergütungsbetrages 
von der Erfüllung zu befreien. Wurde die Konventionalstrafe für die 
Nichteinhaltung der Erfüllungszeit oder des Erfüllungsortes verspro-
chen, so kann sie neben der Erfüllung gefordert werden. 

2) In allen Fällen ist der Vergütungsbetrag, wenn er vom Schuldner 
als übermässig erwiesen wird, von dem Richter, allenfalls nach Einver-
nehmung von Sachverständigen, zu mässigen. 

§ 1339 

Die Körperverletzungen, die widerrechtlichen Kränkungen der Frei-
heit und die Ehrenbeleidigungen werden nach der Beschaffenheit der 
Umstände entweder als Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen un-
tersucht und bestraft. Die Vorschriften hierüber sind in den Strafgesetzen 
und in dem das Personen- und Gesellschaftsrecht regelnden Gesetze 
enthalten. 

§ 1346 

1) Wer sich zur Befriedigung des Gläubigers auf den Fall verpflichtet, 
dass der erste Schuldner die Verbindlichkeit nicht erfülle, wird ein Bürge, 
und das zwischen ihm und dem Gläubiger getroffene Übereinkommen 
ein Bürgschaftsvertrag genannt. Hier bleibt der erste Schuldner noch 
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immer der Hauptschuldner, und der Bürge kommt nur als Nachschuld-
ner hinzu. 

2) Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrages ist erforderlich, dass die 
Verpflichtungserklärung des Bürgen schriftlich abgegeben wird. 

§ 1358 

Wer eine fremde Schuld bezahlt, für die er persönlich oder mit be-
stimmten Vermögensstücken haftet, tritt in die Rechte des Gläubigers 
und ist befugt, von dem Schuldner den Ersatz der bezahlten Schuld zu 
fordern. Zu diesem Ende ist der befriedigte Gläubiger verbunden, dem 
Zahler alle vorhandenen Rechtsbehelfe und Sicherungsmittel auszulie-
fern. 

§ 1400 

Durch die Anweisung auf eine Leistung eines Dritten wird der Emp-
fänger der Anweisung (Assignatar) zur Einhebung der Leistung bei dem 
Angewiesenen (Assignat) und der letztere zur Leistung an ersteren für 
Rechnung des Anweisenden (Assignant) ermächtigt. Einen unmittelbaren 
Anspruch erlangt der Anweisungsempfänger gegen den Angewiesenen 
erst, wenn die Erklärung des Angewiesenen über die Annahme der An-
weisung ihm zugekommen ist. 

§ 1401 

1) Insoweit der Angewiesene das zu Leistende dem Anweisenden be-
reits schuldet, ist er diesem gegenüber verpflichtet, der Anweisung Folge 
zu leisten. Wenn durch die Anweisung eine Schuld des Anweisenden bei 
dem Empfänger, der die Anweisung angenommen hat, getilgt werden 
soll, ist der Empfänger verpflichtet, den Angewiesenen zur Leistung 
aufzufordern. 

2) Will der Empfänger von der Anweisung keinen Gebrauch machen 
oder verweigert der Angewiesene die Annahme oder die Leistung, so hat 
der Empfänger dies dem Anweisenden ohne Verzug anzuzeigen. 

3) Die Tilgung der Schuld erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, 
erst durch die Leistung. 



210.0 (Original) 
 

28 

§ 1402 

Hat der Angewiesene die Anweisung dem Empfänger gegenüber an-
genommen, so kann er diesem nur solche Einwendungen entgegensetzen, 
welche die Gültigkeit der Annahme betreffen oder sich aus dem Inhalte 
der Anweisung oder aus seinen persönlichen Beziehungen zum Empfän-
ger ergeben. 

§ 1403 

1) Solange der Angewiesene die Anweisung noch nicht dem Empfän-
ger gegenüber angenommen hat, kann sie der Anweisende widerrufen. 
Besteht zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen kein ande-
rer Rechtsgrund, so gelten für das Rechtsverhältnis zwischen beiden die 
Vorschriften über den Bevollmächtigungsvertrag; die Anweisung erlischt 
jedoch nicht durch den Tod des Anweisenden oder Angewiesenen. In-
wiefern die Aufhebung der Anweisung auch gegenüber dem Empfänger 
rechtswirksam ist, bestimmt sich nach dem zwischen diesem und dem 
Anweisenden obwaltenden Rechtsverhältnis. 

2) Der Anspruch des Empfängers gegen den Angewiesenen verjährt 
in drei Jahren. 

§ 1404 

5. Schuldübernahme 

Wer einem Schuldner verspricht, die Leistung an dessen Gläubiger zu 
bewirken (Erfüllungsübernahme), haftet dem Schuldner dafür, dass der 
Gläubiger ihn nicht in Anspruch nehme. Dem Gläubiger erwächst daraus 
unmittelbar kein Recht. 

§ 1405 

Wer einem Schuldner erklärt, seine Schuld zu übernehmen (Schuld-
übernahme), tritt als Schuldner an dessen Stelle, wenn der Gläubiger 
einwilligt. Bis diese Einwilligung erfolgt oder falls sie verweigert wird, 
haftet er wie bei Erfüllungsübernahme (§ 1404). Die Einwilligung des 
Gläubigers kann entweder dem Schuldner oder dem Übernehmer erklärt 
werden. 
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§ 1406 

1) Auch ohne Vereinbarung mit dem Schuldner kann ein Dritter 
durch Vertrag mit dem Gläubiger die Schuld übernehmen. 

2) Im Zweifel ist aber die dem Gläubiger erklärte Übernahme als 
Haftung neben dem bisherigen Schuldner, nicht an dessen Stelle zu ver-
stehen. 

§ 1407 

1) Die Verbindlichkeiten des Übernehmers sind mit den Verbindlich-
keiten des bisherigen Schuldners in Rücksicht auf die übernommene 
Schuld ebendieselben. Der Übernehmer kann dem Gläubiger die aus 
dem Rechtsverhältnis zwischen diesem und dem bisherigen Schuldner 
entspringenden Einwendungen entgegensetzen. 

2) Die Nebenrechte der Forderung werden durch den Schuldner-
wechsel nicht berührt. Bürgen und von dritten Personen bestellte Pfän-
der haften jedoch nur dann fort, wenn der Bürge oder Verpfänder dem 
Schuldnerwechsel zugestimmt hat. 

§ 1408 

Übernimmt bei Veräusserung einer Liegenschaft der Erwerber ein auf 
ihr haftendes Pfandrecht, so ist dies im Zweifel als Schuldübernahme zu 
verstehen. Der Veräusserer kann, nach vollzogener Übertragung des 
Eigentums, den Gläubiger zur Annahme des neuen Schuldners an seiner 
Stelle schriftlich mit der Wirkung auffordern, dass die Einwilligung als 
erteilt gilt, wenn sie nicht binnen sechs Monaten versagt wird. Auf diese 
Wirkung muss in der Aufforderung ausdrücklich hingewiesen sein. 

§ 1410 

Wird der Eintritt des neuen Schuldners an Stelle des bisherigen 
Schuldners in der Weise verabredet, dass an die Stelle des aufgehobenen 
Schuldverhältnisses eine Verpflichtung des neuen Schuldners aus selb-
ständigem Rechtsgrunde oder unter Änderung des Hauptgegenstandes 
der Forderung gesetzt wird, so treten nicht die Wirkungen der Schuld-
übernahme, sondern eines Neuerungsvertrages (§§ 1377, 1378) ein. 
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§ 1420 

Wenn der Ort und die Art der Leistung nicht bestimmt sind, so müs-
sen die oben (§ 905) aufgestellten Vorschriften angewendet werden. 

§ 1422 

Wer die Schuld eines anderen, für die er nicht haftet (§ 1358), bezahlt, 
kann vor oder bei der Zahlung vom Gläubiger die Abtretung seiner 
Rechte verlangen: hat er dies getan, so wirkt die Zahlung als Einlösung 
der Forderung. 

§ 1423 

Wird die Einlösung mit Einverständnis des Schuldners angeboten, so 
muss der Gläubiger die Zahlung annehmen; doch hat er ausser dem Falle 
des Betruges für die Einbringlichkeit und Richtigkeit der Forderung 
nicht zu haften. Ohne Einwilligung des Schuldners kann dem Gläubiger 
von einem Dritten in der Regel (Art. 377 SR) die Zahlung nicht aufge-
drängt werden. 

§ 1426 

1) Der Zahler ist in allen Fällen berechtigt, von dem Befriedigten eine 
Quittung, nämlich ein schriftliches Zeugnis der erfüllten Verbindlichkeit, 
zu verlangen. In der Quittung muss der Name des Schuldners und des 
Gläubigers, sowie der Ort, die Zeit und der Gegenstand der getilgten 
Schuld ausgedrückt, und sie muss von dem Gläubiger, oder dessen 
Machthaber unterschrieben werden. 

2) Die Kosten der Quittung hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, 
der Gläubiger zu tragen. 

§ 1440 

Ebenso lassen sich Forderungen, welche ungleichartige oder be-
stimmte und unbestimmte Sachen zum Gegenstande haben, gegeneinan-
der nicht aufheben. Eigenmächtig oder listig entzogene, entlehnte, in 
Verwahrung oder in Bestand genommen Stücke sind überhaupt kein 
Gegenstand der Zurückbehaltung oder der Kompensation. 
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§ 1446 

Rechte und Verbindlichkeiten, welche den öffentlichen Büchern ein-
verleibt sind, werden durch die Vereinigung nicht aufgehoben, bis die 
Löschung aus den öffentlichen Büchern erfolgt ist (Art. 202 und 273 SR). 

§ 1466 

Das Eigentum, dessen Gegenstand eine fremde bewegliche Sache ist, 
ersitzt jemand dadurch, dass er sie ununterbrochen und unangefochten 
während fünf Jahren in gutem Glauben in seinem Besitze hat (Art. 196 
SR). 

§ 1467 

Von unbeweglichen Sachen ersitzt derjenige, auf dessen Namen sie 
den öffentlichen Büchern einverleibt sind, das volle Recht gegen allen 
Widerspruch durch Verlauf von zehn Jahren. Die Grenzen der Ersitzung 
werden nach dem Masse des eingetragenen Besitzes beurteilt. 

§ 1469 

Dienstbarkeiten und andere auf fremdem Boden ausgeübte besondere 
Rechte werden, wie das Eigentumsrecht, von demjenigen, auf dessen 
Namen sie den öffentlichen Büchern einverleibt sind, binnen zehn Jahren 
ersessen. 

Überschrift von § 1478: Verjährungszeit, Allgemeine 

§ 1480 

Forderungen von rückständigen jährlichen Leistungen, insbesondere 
Zinsen, Renten, Unterhaltsbeiträge, Ausgedingsleistungen, sowie zur 
Kapitalstilgung vereinbarten Annuitäten erlöschen in drei Jahren; das 
Recht selbst wird durch einen Nichtgebrauch von dreissig Jahren ver-
jährt. 

§ 1485 

1) In Rücksicht der in dem § 1472 begünstigten Personen werden, wie 
zur Ersitzung, also auch zur Verjährung, vierzig Jahren erfordert. 
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2) Die allgemeine Regel, dass ein Recht wegen des Nichtgebrauches 
erst nach Verlauf von dreissig oder vierzig Jahren verloren gehe, ist nur 
auf diejenigen Fälle anwendbar, für welche das Gesetz nicht einen kürze-
ren Zeitraum ausgemessen hat (§ 1465). 

§ 1486 

Besondere Verjährungszeit 

In fünf Jahren sind verjährt: die Forderungen 
1. für Lieferung von Sachen oder Ausführung von Arbeiten oder sonsti-

ge Leistungen in einem gewerblichen, kaufmännischen oder sonstigen 
geschäftlichen Betriebe; 

2. für Lieferung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse in einem 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft; 

3. für die Übernahme zur Beköstigung, Pflege, Heilung, zur Erziehung 
oder zum Unterricht durch Personen, die sich damit befassen, oder in 
Anstalten, die diesem Zwecke dienen; 

4. von Miet- und Pachtzinsen; 
5. der Dienstnehmer wegen des Entgelts und des Auslagenersatzes aus 

den Dienstverträgen von Hilfsarbeitern, Taglöhnern, Dienstboten 
und allen Privatbediensteten, sowie der Dienstgeber wegen der auf 
solche Forderungen gewährten Vorschüsse; 

6. der Ärzte, Tierärzte, Hebammen, der Privatlehrer, der Rechtsanwäl-
te, Rechtsagenten, Treuhänder, Vermögensverwalter, Buchprüfer, Fi-
nanzberater, Wirtschaftsberater, Steuerberater und aller anderen zur 
Besorgung gewisser Angelegenheiten öffentlich bestellten Personen 
wegen Entlohnung ihrer Leistungen und Ersatzes ihrer Auslagen, 
sowie der Parteien wegen der Vorschüsse an diese Personen. 

§ 1487 

Die Rechte, eine Erklärung des letzten Willens umzustossen; den 
Pflichtteil oder dessen Ergänzung zu fordern; eine Schenkung wegen 
Undankbarkeit des Beschenkten zu widerrufen oder den Beschenkten 
wegen Verkürzung des Pflichtteils in Anspruch zu nehmen; einen ent-
geltlichen Vertrag wegen Verletzung über die Hälfte aufzuheben oder die 
vorgenommene Teilung eines gemeinschaftlichen Gutes zu bestreiten; 
und die Forderung wegen einer bei dem Vertrage unterlaufenen Furcht 
oder eines Irrtums, wobei sich der andere vertragmachende Teil keiner 
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List schuldig gemacht hat, müssen binnen drei Jahren geltend gemacht 
werden. Nach Verlauf dieser Zeit sind sie verjährt. 

§ 1489 

Jede Entschädigungsklage ist in drei Jahren von der Zeit an verjährt, 
zu welcher der Schade und die Person des Beschädigers oder Ersatz-
pflichtigen dem Beschädigten bekannt wurde, der Schade mag durch 
Übertretung einer Vertragspflicht oder ohne Beziehung auf einen Ver-
trag verursacht worden sein. Ist dem Beschädigten der Schade oder die 
Person des Beschädigers oder Ersatzpflichtigen nicht bekannt geworden 
oder ist der Schade aus einem Verbrechen entstanden, so erlischt das 
Klagerecht nur nach 30 Jahren. 

§ 1490 

1) Klagen über Ehrenbeleidigungen, die lediglich in Beschimpfungen 
durch Worte, Schriften oder Gebärden bestehen, können nach Verlauf 
eines Jahres nicht mehr erhoben werden. Besteht aber die Beleidigung in 
Tätlichkeiten, so dauert das Klagerecht auf Genugtuung durch drei Jahre. 

2) Auf Schadenersatzklage wegen Gefährdung des Kredits, des Er-
werbes oder des Fortkommens eines anderen durch Verbreitung unwah-
rer Tatsachen sind die Vorschriften des § 1489 anzuwenden. 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Art. 2 

1) § 540 findet keine Anwendung, wenn der Erbanfall vor dem 1. Juli 
1977 eingetreten ist. 

2) § 579 findet keine Anwendung auf letztwillige Anordnungen, die 
vor dem 1. Juli 1977 errichtet worden sind. 

3) § 716 findet zugunsten einer nach dem 1. Juli 1977 errichteten 
letztwilligen Anordnung auch dann Anwendung, wenn die einen derarti-
gen Beisatz enthaltende Anordnung noch vor diesem Tage errichtet wor-
den ist. 
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4) §§ 731, 741 und 751 sowie die Aufhebung der §§ 742 bis 749 finden 
keine Anwendung, wenn der Erbanfall vor dem Beginn der Wirksamkeit 
dieses Gesetzes eingetreten ist. 

5) Das gemäss § 756 normierte gesetzliche Erbrecht zu dem uneheli-
chen Kind und den Verwandten der Mutter kann nicht in Anspruch 
genommen werden, wenn der Erbanfall vor dem Beginn der Wirksam-
keit dieses Gesetzes eingetreten ist. 

6) §§ 757, 758 und 759 finden keine Anwendung, wenn der Erbanfall 
vor dem Beginn der Wirksamkeit dieses Gesetzes eingetreten ist. 

7) §§ 863, 864, 870, 871, 875, 876, 914 und 916 finden auch auf Wil-
lenserklärungen Anwendung, die vor dem 1. Juli 1977 abgegeben wur-
den; desgleichen 

8) §§ 878, 879 und 880a auf Verträge, die vor dem 1. Juli 1977 ge-
schlossen wurden, wenn sie nicht vor diesem Tage bereits erfüllt oder 
durch richterliches Urteil oder gerichtlichen Vergleich festgestellt sind. 

9) Inwieweit Schenkungen gemäss § 951 (§ 785), die vor dem 1. Juli 
1977 gemacht wurden, bei Berechnung des Pflichtteils in Betracht kom-
men oder wegen Verkürzung des Pflichtteils zurückgefordert werden 
können, ist nach den bisher geltenden Bestimmungen zu beurteilen. 

10) §§ 1096, 1100 und 1116f finden keine Anwendung auf Bestandver-
träge, die vor dem 1. Juli 1977 geschlossen wurden. 

11) § 1102 findet keine Anwendung auf Vorauszahlungen, die vor 
dem 1. Juli 1977 gemacht wurden. 

12) § 1121 findet keine Anwendung auf Bestandverträge, die vor dem 
1. Juli 1977 verbüchert wurden. 

13) §§ 1097, 1098, 1101, 1104, 1105, 1107, 1109 und 1117 finden auch 
auf Bestandverträge Anwendung, die vor dem 1. Juli 1977 geschlossen 
wurden, mit der Ausnahme, dass die Beschränkungen des § 1101 betref-
fend der dem gesetzlichen Pfandrecht des Bestandgebers unterworfenen 
Gegenstände nur für die Zinsforderungen zu gelten haben, die nach Ab-
lauf der Zeit entstanden sind, innerhalb welcher nach dem 1. Juli 1977 
das Bestandverhältnis vom Bestandgeber gelöst werden konnte. 

14) §§ 1358, 1422, 1423 und 1426 finden auf Zahlungen, die vor dem 
1. Juli 1977 vorgenommen wurden, keine Anwendung. 

15) § 1480, 1485, 1486, 1487, 1489 und 1490 treten am 1. Juli 1977 in 
Wirksamkeit. Wenn die Verjährung vor diesem Tage angefangen hat, so 
finden die vorstehenden Bestimmungen in der Art Anwendung, dass die 
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Verjährung vom 1. Juli 1977 zu rechnen ist. Läuft jedoch die im Gesetze 
bisher bestimmte Frist früher ab, so ist die Verjährung mit Ablauf dieser 
Frist beendet. 

Durch die Vorschriften über die Abkürzung der Verjährungsfristen 
werden Gesetze, soweit sie von diesen Vorschriften abweichende Be-
stimmungen über die Verjährung oder über Präklusivfristen enthalten, 
nicht berührt. 

Art. 3 

Art. 5 der Schluss- und Übergangsbestimmungen des Nachtragsge-
setzes zur Jurisdiktionsnorm, Zivilprozessordnung und zu deren Einfüh-
rungsgesetz vom 26. Mai 1924, LGBl. 1924 Nr. 9, wird aufgehoben. 

Art. 4 

Dieses Gesetz tritt, vorbehaltlich des Art. 2, am 1. Januar 1977 in 
Kraft. 

gez. Franz Josef 

gez. Dr. Walter Kieber 
Fürstlicher Regierungschef 


